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 Rohrbach-Berg, 19.05.2026 
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
 
Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg schreibt in Vollziehung des Beschlusses des Stadtrates 
vom 18.05.2026 gemäß den Bestimmungen der §§ 8 – 11 des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- 
und Gehaltsgesetzes 2002, LGBl. Nr. 52/2002 idgF. folgenden Dienstposten aus:  
 
Reinigungskraft für die BSH, das Freibad und die Sportanlage (20 Wochenstunden) 

Funktionslaufbahn GD 25 (Beschäftigungsausmaß 50 %) 
 
Das Mindestgehalt beträgt je nach Berufserfahrung und Anrechnung von Vordienstzeiten 
brutto mind. € 2.318,80 (GD 25 Vollzeitbeschäftigung). 
 
Die tägliche Arbeitszeit wird in Absprache mit dem Hallen- und Platzwarten festgelegt und 
variiert je nach Jahreszeit und Betrieb in den drei Freizeitanlagen. 
 
Die Bewerber bzw. Bewerberinnen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:  
 Österreichische Staatsbürgerschaft (bzw. Staatsangehörigkeit eines Landes, dessen 

Angehörigen auf Grund von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Integration 
dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländern) 

 die persönliche, insbesondere die gesundheitliche und fachliche Eignung für die 
vorgesehene Verwendung 

 
Das Auswahlverfahren erfolgt im Sinne des § 11 des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und 
Gehaltsgesetzes 2002.  
(Vorstellungsgespräch: aus verwaltungsökonomischen Gründen ist eine Vorauswahl 
anhand der Bewerbungsunterlagen möglich.) 
 
Die Bestellung auf diesen Dienstposten ist mit 01.10.2026 vorgesehen. 
 
Die Aufnahme erfolgt in ein Vertragsbedienstetenverhältnis zur Stadtgemeinde Rohrbach-
Berg mit einer Entlohnung in der Funktionslaufbahn GD 25 gemäß Oö. Gemeinde-
Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002. 
 

 

 
 
 



Dienstverhältnisse werden grundsätzlich vorerst für ein Jahr befristet. Danach ist die 
Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis möglich. 
 
Bewerbungen sind mittels formlosen Ansuchen, dem ein Lebenslauf, ein Foto und die 
entsprechenden Zeugnisse und Nachweise beizufügen sind, bis spätestens Freitag, 
12.06.2026, 12:00 Uhr, beim Stadtamt Rohrbach-Berg einzubringen.  
 
 
  

Der Bürgermeister: 

 
(Andreas Lindorfer) 

 
Angeschlagen am: 19.05.2026 
Abgenommen am:  
 
 
 


